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Vorwort  
 
Deutschland und die europäische Union haben sich ehrgeizige Ziele zur Steigerung der Energieeffizienz 
gesetzt. Um einen Beitrag zur Erreichung des europäischen Energieeinsparziels zu leisten, wurde die 
Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU erlassen, die am 04. Dezember 2012 in Kraft getreten ist. 
 
Die Energieeffizienzrichtlinie sieht zahlreiche Maßnahmen vor, die von den Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden müssen. U.a. ist in Art. 8 Absatz 4-7 der Energieeffizienzrichtlinie geregelt, dass alle Mitgliedstaaten 
die Verpflichtung für Unternehmen, die kein kleines und mittleres Unternehmen (KMU) sind, ein 
Energieaudit durchzuführen, umsetzen müssen.  
 
Dieser Leitfaden richtet sich an Energieauditoren und zum Energieaudit verpflichtete Unternehmen 
(Nicht-KMU) und soll als Hilfestellung zur korrekten Durchführung sowie Dokumentation eines 
Energieaudits nach den Anforderungen des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) und der  
DIN EN 16247-1 dienen. 
 
Die Anforderungen an die Durchführung der Energieaudits sind in § 8a des Energiedienstleistungsgesetzes 
(EDL-G) geregelt. Das Energieaudit muss nach § 8a Absatz 1 Nr. 1 EDL-G insbesondere den Anforderungen 
der DIN EN 16247-1 entsprechen. Gemäß der DIN EN 16247-1 ist ein Energieaudit eine systematische 
Inspektion und Analyse des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes, 
eines Systems oder einer Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse und das Potenzial für 
Energieeffizienzverbesserungen zu identifizieren und über diese zu berichten.  
 
Im Rahmen der Energieaudits nach EDL-G sind die verpflichteten Unternehmen als Auditobjekte zu 
betrachten. Die Standorte dieser Unternehmen  sind demnach der Bilanzierungsrahmen der relevanten 
Untersuchungen und Analysen nach DIN 16247-1. Ausgangspunkt für die energetische Inspektion nach 
DIN 16247-1 und dem EDL-G ist der Gesamtenergieverbrauch des jeweilig verpflichteten 
Unternehmen s. 
 
ƘDie Europäische Norm 16247-1 definiert die Eigenschaften eines qualitativ guten Energieaudits.  
Sie legt die Anforderungen an Energieaudits und entsprechende Verpflichtungen innerhalb des 
Energieauditprozesses fest. Sie berücksichtigt, dass es dabei Unterschiede beim Vorgehen bei einem 
Energieaudit, beim Anwendungsbereich, den Zielen und der Gründlichkeit gibt, versucht aber, 
gemeinsame Aspekte des Energieaudits zu harmonisieren, um mehr Klarheit und Transparenz in den 
Markt für Energieauditdienstleistungen zu bringen. Obwohl der Energieauditprozess als einfache 
chronologische Abfolge dargestellt ist, werden jedoch Wiederholungen bestimmter Schritte nicht 
ausgeschlossen.ƙ (DIN, 2016) 
 
In den folgenden Kapiteln wird der relevante, nach DIN EN 16247-1 geforderte Inhalt von Auditberichten 
im Rahmen der Vorgaben des §8 Energiedienstleistungsgesetzt (EDL-G) erläutert und dargestellt. Der 
Leitfaden soll die Durchführung von Energieaudits und die damit verbundene Erstellung von 
normkonformen Energieauditberichten veranschaulichen und die Qualität der Energieaudits 
vereinheitlichen. Der Bericht des Energieauditors muss transparent, schlüssig und nachvollziehbar sein. Es 
soll eine ausführliche Dokumentation des Auditprozesses gegeben sein.  
Die hier aufgeführten Inhalte sind nicht  als Musterbericht zu verstehen, sondern zeigen die vom BAFA 
verlangten Berichtsinhalte im Rahmen der Durchführung von Energieaudits nach DIN 16247-1 und dem 
EDL-G. Alle weiteren zu berücksichtigende Anforderungen im Rahmen der Durchführung von 
Energieaudits regelt das Merkblatt für Energieaudits. 
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Änderungschronik  
 
1. Änderung am Leitfaden (Stand: 20.03.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel I, II und III, Anforderung gemäß Ziffer 5.3 Buchstabe d) und f) der DIN EN 
16247-1 wurden eingefügt. 

¶ Überarbeitung Kapitel IV, eňġġíĸ Ǚ Ƙ#ňøļãĆěŌļļíěňĢā éíļ GíļÕġŃíĢíĸāĉíœíĸâĸÕňãĆļƙ 

¶ Überarbeitung Kapitel V, eňġġíĸ ǖźǗźǗ Ƙ;ĸāíâĢĉļéÕĸļŃíěěňĢā éíĸ ¸ĉĸŃļãĆÕøŃěĉãĆĘíĉŃļĸíãĆĢňĢāƙ 

¶ °âíĸÕĸâíĉŃňĢā \ÕĵĉŃíě ·OŹ eňġġíĸ ǗźǙ Ƙ;ĸŔíĉŃíĸňĢā éíĸ ¬ĢŃíĸĢíĆġíĢļļŃĸňĘŃňĸƙ Ŕňĸéí eingefügt 
 

2. Änderung am Leitfaden (Stand: 21.03.2019) 

¶ Überarbeitung ƘVorwortƙ 
 

3. Änderung am Leitfaden (Stand: 27.03.2019)  

¶ °âíĸÕĸâíĉŃňĢā \ÕĵĉŃíě ·ż eňġġíĸ ǗźǗźǖ ƘdĩéíĸĢĉļĉíĸňĢā œĩĢ dĩŃĩĸíĢ ňĢé #ĢŃĸĉíâíĢƙ 
 

4. Änderung am Leitfaden (Stand: 26.06.2019)  

¶ Überarbeitung \ÕĵĉŃíě ·Oż eňġġíĸ Ǘ ƘMSV Anwendung im Wiederholungsauditƙ 
 

5. Änderung am Leitfaden (Stand 22.07.2019) 

¶ Überarbeitung der Summe der Gesamteinsparungen in den Tabellen 1 und 29 
 

6. Änderung am Leitfaden (Stand 25.07.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel VI, Nummer 1 und Ǘźǘź ;ļ Ŕňĸéí éíĸ ~ÕŃŠ ƘUnberücksichtigt bleibt der 
Energieverbrauch von Unternehmen oder Standorten, die nach § 8 Abs. 3 EDL-G von der 
Auditierung freigestellt sind (siehe Ziffer 2.4 Merkblatt)ƙ āíļŃĸĉãĆíĢź 
 

7. Änderungen am Leitfaden (Stand 06.08.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel IV, Nummer 2.1. Anwendung der 90%-Regelung im Gruppenverbund 
wurde überarbeitet. Eine Beispieltabelle zur Dokumentation der Anwendung wurde eingefügt. 
 

8. Änderungen am Leitfaden (Stand 13.08.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel V, Nummer 2 ff., Anpassung der Wirtschaftlichkeitsberechnungen der 
Beispielmaßnahmen unter Berücksichtigung einer Energiepreissteigerung i.H.v. 4%.  

¶ Anpassung der Maßnahmenübersicht (Tabellen 1,8 und 29), Ergebnisse der internen Verzinsung 
sowie des Kapitalwerts angepasst. 

¶ 'ĢéíĸňĢā éíļ 0íāĸĉøøļ Ƙ0íŠňāļŠíĉŃĸÕňġƙ ĉĢ Ƙ0íŃĸÕãĆŃňĢāļŠíĉŃĸÕňġƙ 
 

9. Änderungen am Leitfaden (Stand 17.09.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel VI, Nummer 2.4. Erweiterung der Unternehmensstruktur wurde 
überarbeitet. Unternehmen, die von einem Nicht-KMU aufgekauft werden, gelten sofort als 
Nicht-KMU. Ein solches Unternehmen muss das Energieaudit innerhalb von 20 Monaten ab dem 
ersten Tag des Geschäftsjahres, ab dem es erstmals als Nicht-KMU gilt, durchführen. 
 

10. Änderungen am Leitfaden (Stand 25.11.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel V, Nummer 2.1. Klarstellung Energie- und Brennstoffeinsparung. 
 
11. Änderungen am Leitfaden (Stand 28.11.2019) 

¶ Überarbeitung Kapitel VI, Nummer 2.1 Wiederholungsaudit: Anwendung der 90%-Regel im 
Gruppenverbund wurde überarbeitet. Die Verweise auf die relevanten Kapitel im BAFA-Merkblatt 
für Energieaudits wurden angepasst. 

 
12. Änderungen am Leitfaden (Stand 26.05.2020) 

¶ Ergänzungen Kapitel VI, Nummer 1 Anwendung im Multi-Site-Verfahren. Übertragung der 
Ergebnisse der untersuchten repräsentativen Standorte innerhalb eines Clusters. 

 
13. Anpassung Referatsbezeichnung von  526 in 513 (01.07.2020) 
14. Anpassung Referatsbezeichnung von 513 in 514 (30.11.2020)  



Leitfaden Stand: 30.11.2020 - 4 - 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorwort  ................................................................................................................................................................................. 2 

Änderungschronik  ........................................................................................................................................................... 3 

I. Erläuterung der Normpunkte  ............................................................................................................................ 6 

 Beschreibung .................................................................................................................................................................................... 6 

 Aufbau des Energieauditberichts ............................................................................................................................................ 8 

II.  Zusammenfassung ................................................................................................................................................... 9 

 Erkenntnisse der energetischen Analyse ............................................................................................................................. 9 

 Übersicht der Energieeinsparpotentiale ............................................................................................................................... 9 

 Ausblick auf konkrete Optionen zur Umsetzung von Maßnahmen .................................................................... 12 

3.1 Energieliefer-Contracting .......................................................................................................................................... 12 

3.2 Einspar-Contracting ..................................................................................................................................................... 12 

3.3 Betriebsführungs-Contracting ................................................................................................................................ 12 

III.  Hintergrundinformationen  ............................................................................................................................. 13 

 Allgemeine Informationen zum Unternehmen ............................................................................................................ 14 

 Beschreibung der untersuchten Standorte ...................................................................................................................... 14 

 Normen und Vorschriften ....................................................................................................................................................... 14 

 Ergebnisse der Auftakt-Besprechung ................................................................................................................................. 15 

 Anwendungsbereich, gesetzte Ziele und Erwartungen .............................................................................................. 16 

IV. Analyse des Energieverbrauchs ...................................................................................................................... 17 

 Betrachtungszeitraum ............................................................................................................................................................... 18 

 Energieverbrauch ........................................................................................................................................................................ 19 

 Bestandsaufnahme (90%-Regelung) .................................................................................................................................... 20 

 Aufschlüsselung des Gesamtenergieverbrauchs ............................................................................................................ 21 

4.1 Beschreibung der Gebäudetechnik/ Querschnittstechnologien .............................................................. 26 

4.2 Beschreibung der Produktionsprozesse und ǒanlagen ................................................................................. 27 

4.3 Beschreibung des Transports ................................................................................................................................... 28 

4.4 Beschreibung der Gebäudehülle ............................................................................................................................. 29 

 Lastprofile ....................................................................................................................................................................................... 30 

 Energieleistungskennzahlen .................................................................................................................................................. 32 

V. Ermittlung und Darstellung von Energieeinsparmaßnah men ....................................................... 33 

 Darstellung und Berechnung der Einsparpotentiale ................................................................................................... 34 

1.1 Energetische Bewertung des IST-Zustandes ..................................................................................................... 34 

1.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse ........................................................................................................................................ 35 

1.2.1 Umfang von Kosten und Einsparungen ........................................................................................................... 35 

1.2.2 Ergebnisdarstellung der Wirtschaftlichkeitsrechnung ............................................................................. 37 

1.2.3 Weitere Bewertungsmöglichkeiten der Wirtschaftlichkeit .................................................................... 38 

 Beispiele für die Darstellung, Beschreibung und Berechnung von Potentialen.............................................. 39 

2.1 Sanierung der Gebäudehülle am Beispiel Fenstertausch ............................................................................. 40 

2.2 Anlagentechnik/Querschnittstechnologie ......................................................................................................... 42 



Leitfaden Stand: 30.11.2020 - 5 - 

 

2.2.1 Modernisierung von Motoren und Antrieben .............................................................................................. 42 

2.2.2 Information - und Kommunikationstechnik  ................................................................................................. 44 

2.2.3 Klima- und Lüftung .................................................................................................................................................. 45 

2.2.4 Druckluft mit Nutzung Abwärme  ...................................................................................................................... 48 

2.2.5 Beleuchtung ................................................................................................................................................................. 50 

2.3 Transport ........................................................................................................................................................................... 52 

 Maßnahmenplan ......................................................................................................................................................................... 54 

3.1 Definition von Rangfolgekriterien ........................................................................................................................ 54 

3.2 Maßnahmenplan ........................................................................................................................................................... 54 

3.3 Umsetzungsplan ............................................................................................................................................................ 54 

3.4 Finanzierungs- und Umsetzungsmodelle .......................................................................................................... 55 

VI. Anwendung des Multi -Site-Verfahrens (MSV) ........................................................................................ 56 

 MSV Anwendung im Erstaudit .............................................................................................................................................. 60 

1.1 Unternehmensintern ................................................................................................................................................... 60 

1.2 Unternehmensübergreifend (Gruppenenergieaudit) .................................................................................... 63 

 MSV Anwendung im Wiederholungsaudit ...................................................................................................................... 65 

2.1 Wiederholungsaudit: Anwendung der 90%-Regel im Gruppenverbund ............................................. 65 

2.2 Bildung von Cluster im Wiederholungsaudit ................................................................................................... 66 

2.3 Unternehmensübergreifend (Gruppenenergieaudit) .................................................................................... 67 

2.4 Erweiterung der Unternehmensstruktur ............................................................................................................ 69 

 

  



Leitfaden Stand: 30.11.2020 - 6 - 

 

I. Erläuterung der Normpunkte  
 
Gemäß der DIN EN 16247-1, Teil 1 ist ein Energieaudit eine systematische Inspektion und Analyse des 
Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes, eines Systems oder einer 
Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse zu untersuchen, Ergebnisse der Analyse des IST-Zustandes 
darzustellen und Potentiale für Energieeffizienzverbesserungen daraus zu identifizieren. Über die 
durchgeführten Analysen und Ergebnisse ist in einem Energieauditbericht zu berichten. Im Zuge einer 
Schwachstellenanalyse des energetischen IST-Zustandes sollen von dem Energieauditor Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz identifiziert werden. In einem weiteren Schritt werden die 
verschiedenen Maßnahmen energetisch bewertet und durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen monetär 
beurteilt , so dass Unternehmen im Ergebnis auf einen Blick erkennen können, welche Investitionen sich in 
welchem Zeitraum rechnen. Nachfolgend sind die zu einem typischen Auditprozess gehörenden Elemente 
stichpunktartig aufgeführt. Maßgeblich sind die Regelungen der DIN EN 16247-1 und die festgelegten 
Anforderungen des BAFA. Dieser Leitfaden soll die geforderten Inhalte an ein Energieaudit nach 
DIN EN 16247-1 konkretisieren und die vom BAFA im Rahmen des EDL-G verlangten Dokumentationen 
veranschaulichen. 
 

 Beschreibung  
 
Ziffer 5.1 Einleitender Kontakt  
In einem einleitenden Kontakt muss der Energieauditor mit der Organisation die Rahmenbedingungen 
des Energieaudits festlegen. Mit dem Unternehmen sind Vereinbarungen über die Ziele, Grenzen, 
Gründlichkeit, Zeitraum, usw. zu treffen. Relevante Informationen über Kontext, energetische 
Gesamtsituation, Einflüsse auf den Energieverbrauch, Format des Berichtes, sind zu erfragen und das 
Unternehmen ist über die für die Durchführung des Energieaudits benötigten Ressourcen aufzuklären.  
 
Ziffer 5.2 Auftakt Besprechung  
Ziel der Auftakt-Besprechung ist es, den vorhergehenden, einleitenden Kontakt zu vertiefen. Das jeweilige 
Unternehmen wird entsprechend über die Ziele, den Anwendungsbereich, die Grenzen und die Tiefe des 
Energieaudits informiert und die praktische Ausgestaltung des Energieaudits wird abgestimmt. Es ist vom 
Unternehmen eine Person zu benennen, welche unternehmensintern für das Energieaudit verantwortlich 
ist und dem Energieauditor bei der Durchführung des Energieaudits unterstützt. Der Energieauditor muss 
mit dem Unternehmen eine Vereinbarung für benötigte Ressourcen (Betriebsmittel und Daten, Zugänge 
zu den relevanten Bereichen, Sicherheit, Datenschutz, ggf. Messmittel, etc.) treffen.  
  
Ziffer 5.3 Datenerfassung  
Der Energieauditor muss Informationen und Daten der energieverbrauchenden Systeme, Prozesse und 
Einrichtungen erfassen und die quantifizierbaren Parameter, die den Energieverbrauch beeinflussen, 
ermitteln . Vorherige Untersuchungen im Unternehmen in Bezug auf Energie und Energieeffizienz bzw. 
der Betrieb von Energiemanagementsystemen, sowie Energietarife, aber auch Konstruktions-, Betriebs- 
und Wartungsdokumente und relevante Wirtschaftsdaten sind hier zu berücksichtigen. 
Die Energieverbräuche einer 12-monatigen, aufeinanderfolgenden Datenbasis werden in einer zeitlichen 
Auflösung (z.B. jährliche oder monatliche Rechnungen, 15-minütige  Ablesungen) für  die verschiedenen 
eingesetzten Energieträger über eine elektronische Datenerfassung (z.B. Excel, geeignete Software) 
gesammelt und entsprechend verarbeitet und analysiert. Darüber hinaus sind alle betrieblichen 
Entwicklungen und Ereignisse in der Vergangenheit, die den Energieverbrauch innerhalb einer 
Verpflichtungsperiode beeinflusst haben könnten zur erfassen. Vor allem sind die vorgeschlagenen 
Energieeffizienzmaßnahmen aus einem ggf. vorherigen Energieaudit aufzunehmen und zu bewerten.  
 
Ziffer 5.4 Außeneinsatz  
Der Energieauditor muss die zu prüfenden Objekte begehen, um den Energieeinsatz zu evaluieren bzw. zu 
plausibilisieren. Daneben sind Bereiche und Prozesse zu ermitteln, in denen zusätzliche Daten benötigt 
werden. Arbeitsabläufe sowie das Nutzerverhalten und ihr Einfluss auf den Energieverbrauch und die 
Effizienz sind zu untersuchen und zu analysieren. Auf dieser Basis soll der energetische IST-Zustand auf 
Schwachstellen untersucht und erste Verbesserungsvorschläge identifiziert  werden. Es sollte sichergestellt 
werden, dass bereits vorhandene Messungen unter realen Bedingungen stattfinden und verlässlich sind.  
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Die Begehung vor Ort dient zur Aufnahme und Untersuchung der Energieeffizienz von wesentlichen 
Energieverbrauchern und Systemen. Es sind alle relevanten Daten und Dokumente der unterschiedlichen 
Energieverbraucher und Systeme dem Energieauditor bereitzustellen. 
 
Ziffer 5.5 Analyse  
In dieser Phase stellt der Energieauditor die bestehende Situation der energiebezogenen Leistung fest. 
Hierbei muss eine Aufschlüsselung des Energieverbrauchs auf der Verbrauchs- und Versorgungsseite 
stattfinden. Auf dieser Grundlage bestimmt er Ansätze zur Verbesserung der Energieeffizienz. Diese 
Verbesserungsmöglichkeiten müssen nach festgelegten Kriterien bewertet werden. Die Zuverlässigkeit der 
Daten, die angewandten Berechnungsmethoden sowie die getroffenen Annahmen sind aufzuzeigen.  
Die sich an die Begehung und die Datenerfassung anschließende Detailanalyse der Daten und 
Informationen  untersucht die Aufteilung  der Energieströme auf die verschiedenen Verbraucher und die 
damit verbundene Identifizierung von Energieeffizienzmaßnahmen. Damit ist die Frage zu klären, welche 
Verbraucher benötigen die meiste Energie und stellen damit die größten Hebel zur Energieeinsparung dar 
(Feststellung der Hauptenergieverbraucher). Es wird  in Abhängigkeit von der Datenlage die zeitliche 
Verbrauchsstruktur analysiert (Lastprofile). Damit soll u.a. die Frage geklärt werden, ob außerhalb der 
Nutzungs- oder Produktionszeiten ein Energiefluss von Verbrauchern stattfindet. Damit können oftmals 
geringinvestive organisatorische Maßnahmen zur Energieeinsparung gefunden werden (z.B. 
Grundlastoptimierung, Nutzerverhalten. Schließlich werden für  die vor Ort gefundenen, ineffizienten 
Energieverbraucher effizientere Geräte ermittelt . Dabei wird  die Bestandssituation bezüglich des 
Energieverbrauchs zum Bezugspunkt (Ausgangsbasis) detailliert auf Schwachstellen analysiert, auf die sich 
mögliche Einsparungen beziehen. Für das Festlegen dieser energetischen Ausgangsbasis werden, soweit 
möglich, Einflussparameter, wie beispielsweise die Witterung, über eine sinnvolle Bereinigung 
herausgerechnet.  
Die durch die höhere Effizienz der Austauschgeräte mögliche Energieeinsparung ist die Grundlage für  eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der zu tätigenden Investition. Ebenso werden weitere, nicht  
energiebezogene Gewinne, wie z.B. eine erhöhte Produktivität  oder geringerer Wartungsaufwand 
berücksichtigt. Diese Wirt schaftlichkeitsbetrachtung hat mehrere Sichtweisen, die über die weit 
verbreitete reine statische Amortisationsberechnung hinausgehen. Dahinter steht einerseits eine 
dynamische Berechnung, die sowohl Energiepreissteigerungen wie auch Kapitalkosten berücksichtigt, 
andererseits spielt die Lebensdauer der Geräte bzw. Anlagen eine wichtige Rolle. Denn je länger ein 
effizienteres Gerät eingesetzt werden kann, desto häufiger ergibt sich die jährliche Energieeinsparung 
gegenüber der Ist-Situation und desto größer ist damit die summierte Energieeinsparung. Diesem 
Umstand trägt die reine Amortisationsbetrachtung keine Rechnung. Daher ist die Amortisationszeit als 
Kriterium für Wirtschaftlichke it von Energieeffizienzvorhaben ungeeignet. Eine dynamische Betrachtung 
erfolgt z.B. über eine Kapitalwertbetrachtung oder die interne Verzinsung. 
 
Ziffer 5.6 Energieauditbericht  
Der Bericht des Energieauditors muss transparent, schlüssig und nachvollziehbar sein. Er enthält eine 
Zusammenfassung, allgemeine Informationen zum Hintergrund und zur Durchführung, die detaillierte 
Dokumentation des Energieaudits (Untersuchung und Analyse des energetischen IST-Zustandes) und die 
Potentialanalyse der Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.  
 
Ziffer  5.7 Abschlusspräsentation  
Um die Durchführung des Energieaudits abschließen zu können, muss der Energieauditor dem 
Unternehmen in einer Abschlusspräsentation die Ergebnisse des Audits erläutern. Anschließend wird der 
endgültige Energieauditbericht ausgehändigt und das Energieaudit ist damit fertiggestellt.  
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 Aufbau des Energieauditberichts  
 
Im Rahmen dieses Leitfadens werden die im nachfolgenden Verzeichnis aufgeführten Inhalte nach  
DIN EN 16247-1 detailliert beschrieben. Die Dokumentation  eines Energieauditberichts kann anhand 
folgender Struktur ausgerichtet werden: 
 

1. Zusammenfassung (Kapitel II) 

a) Allgemeinverständliche, kurze textliche Zusammenfassung der wesentlichen Auditergebnisse 
b) Rangfolge der Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz und tabellarische Zusammenfassung 

¶ Kurzbeschreibung der Maßnahme 

¶ Geschätzte Netto-Investitionskosten 

¶ Zu erwartenden energetische/finanzielle Einsparungen  

¶ Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

¶ CO2-Einsparungen 
c) Hinweise auf mögliche Förderprogramme 
d) Ausblick auf konkrete Optionen zur Umsetzung von Maßnahmen  

 

2. Hintergrundinformationen  (Kapitel III) 

a) allgemeine Informationen über das beratene Unternehmen und die methodische Vorgehensweise des 
Energieauditors 

Dokumentation der Anwendung des Multi-Site-Verfahrens (Kapitel VI) 
¶ Beschreibung der Unternehmens- /Konzernstruktur  

¶ Auflistung aller teilnehmenden Unternehmen mit Darstellung Ihrer Standorte und des jeweiligen 
Energieverbrauchs/ Gesamtenergieverbrauchs 

¶ Definition der Vergleichskriterien, Bildung und Beschreibung der Cluster 

¶ Auflistung der untersuchten Standorte und Erstellung der Standortberichte 
b) Ziele und Erwartungen des Energieaudits 
c) Kurze Beschreibung der zu untersuchenden Objekte/des zu untersuchenden Objektes 
d) Normen/ Vorschriften 
e) Angabe vorheriger energietechnischer Untersuchungen 
 

3. IST-Zustand (Kapitel IV) 

a) Textlich nachvollziehbare Beschreibung und tabellarische sowie grafische Darstellung zur 
Bestandsaufnahme der Energieströme  

¶ Aufschlüsselung des Energieverbrauchs und Aufteilung auf Energieverbraucher 

¶ Energieflüsse / Energiebilanz 
b) Relevante Messungen dokumentieren 

¶ Gründe für vorgenommene Messungen beschreiben 

¶ Beschreibung und Angaben zur Qualität der gemessenen, geschätzten oder erhobenen Daten 

¶ Sofern vorhanden, Angaben zu ausgewerteten Lastprofilen  
c) Darstellung der detailliert untersuchten Objekte/Gewerke 
 

4. Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz (Kapitel V) 

a) Festlegung der Kriterien für die Rangfolge von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
b) Nachvollziehbare Beschreibung der vorgeschlagenen Maßnahmen und Empfehlungen für die Umsetzung 
c) Annahmen, die für die Berechnung von Einsparungen verwendet wurden und die resultierende 

Genauigkeit der Empfehlungen 
d) Informationen über anwendbare Zuschüsse und Beihilfen 
e) Wirtschaftlichkeitsanalyse für jede Verbesserungsmaßnahme auf Grundlage einer Kapitalwertberechnung 
f) mögliche Wechselwirkungen mit anderen vorgeschlagenen Empfehlungen 
g) Mess- und Nachweisverfahren, die für eine Abschätzung der Einsparungen nach der Umsetzung der 

empfohlenen Möglichkeiten anzuwenden sind 
 

5. Anhang 

a) Details zu relevanten Berechnungen mit Angabe der angewandten Berechnungsmethoden,  
Energieverbraucherlisten, erstellte Tabellen, etc. 
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II.  Zusammenfassung 
 
Gemäß den Anforderungen der DIN EN 16247-1 Ziffer 5.6.2 muss der Bericht eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Energieaudits enthalten.  
Die Zusammenfassung ist im Wesentlichen ein ƗAbstractƘ über die Erkenntnisse der energetischen 
Analyse sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Sie dient der 
auditierten Organisation als Orientierung in Form einer übersichtlichen Inhaltsangabe und soll auf den 
ersten Blick die Ergebnisse des Energieaudits wiedergeben. Dementsprechend beschreibt die 
Zusammenfassung den Aufbau und Inhalt  des Energieauditberichtes textlich und stellt  die Ergebnisse des 
durchgeführten Energieaudits in tabellarisch übersichtlicher Form dar.  
 

 

 Erkenntnisse der energetischen Analyse  
 
Im ersten Punkt sollen die allgemeinen Erkenntnisse des Energieaudits kurz zusammengefasst werden. Die 
auditierte Organisation ist zu Beginn über ihre energetische Ausgangslage aufzuklären, dabei muss 
ebenfalls über betriebliche Entwicklungen und Ereignisse, die in der Vergangenheit einen Einfluss auf den 
Energieverbrauch hatten (z.B.: Schließung von Standorten, durchgeführte Maßnahmen), eingegangen und 
berichtet werden. Grundsätzlich sind diese Informationen auf den Gesamtenergieverbrauch zu beziehen. 
Eine erste Übersicht soll einen Überblick über die eingesetzten Energieträger liefern. Auf eine detaillierte 
Bewertung des Energieverbrauchs ist an dieser Stelle zu verzichten. Es sollte an diesem Punkt auf das 
ausschlaggebende Kapitel im Energieauditbericht verwiesen werden. 

 Übersicht der Energieeinsparpotentiale 
 
Die Übersicht der identifizierten Einsparpotentiale muss klar und strukturiert dargestellt werden. Am 
besten eignet sich eine tabellarische Übersicht für die Darstellung der Ergebnisse.  
 

 
 

Die Zusammenfassung der Auditergebnisse muss folgende Punkte enthalten: 

 

¶ Allgemeinverständliche, textliche Zusammenfassung der wesentlichen Auditergebnisse 

mit einer rückblickenden Bewertung vorheriger Untersuchungen (Energieaudit). 

¶ Übersicht der identifizierten Energieeinsparpotentiale mit den wichtigsten Kenngrößen 

¶ Angabe der festgelegten Kriterien zur Rangfolge der Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Energieeffizienz 

¶ Hinweise auf mögliche Förderprogramme 

¶ Ausblick auf konkrete Optionen zur Umsetzung von Maßnahmen  

 

 

Folgende Informationen sind in einer tabellarischen Übersicht aufzuführen: 
 

¶ Rangfolge der Maßnahmen nach festgelegten Priorisierungskriterien  

¶ Bezugsort Gebäude/Unternehmen/Standort 

¶ Bezeichnung der Maßnahme  

¶ OĢœíļŃĉŃĉĩĢļĘĩļŃíĢ ĉĢ ƥŷÕ 

¶ ;ĉĢļĵÕĸňĢā ;ĢíĸāĉíĘĩļŃíĢ ĉĢ ƥŷÕ 

¶ Einsparung Endenergie in passender Einheit (z.B. kWh/a bzw. MWh/a) 

¶ Einsparung Emission in t CO2/a 

¶ Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse  

- Kapitalwert 

- Interne Verzinsung 
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Die identifizierten Maßnahmen müssen  bei Betrachtung von mehreren Gebäuden, Unternehmen oder 
Standorten einen eindeutigen Bezug zum jeweiligen verpflichteten Unternehmen  aufzeigen. Die Inhalte 
der Tabelle sind übersichtlich und geordnet nach einer Rangfolge mit festgelegten Kriterien darzustellen. 
Für die einzelnen Ergebnisse sind sinnvolle Größeneinheiten zu wählen. 
 
Maßnahmen die durch vorherige Untersuchungen bzw. Energieaudits identifiziert und nicht innerhalb der 
Verpflichtungsperiode durch das Unternehmen durchgeführt wurden, sind ebenfalls in der Übersicht 
aufzunehmen. Diese Maßnahmen sollten gegenüber denen des aktuellen Energieaudits hervorgehoben 
werden. Es muss dabei beachtet werden, dass eventuell eine erneute Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
durchgeführt und ein Abgleich mit aktuellen Förderprogrammen erfolgen muss. 
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Beispieltabelle für einen Hauptstandort eines Unternehmens. Als Rangfolge wurde hier die interne Verzinsung (Rentabilität) angesetzt. Die Maßnahme Nummer 3 
ƘzíāíěňĢā ^ŌøŃňĢāƙ Ŕňĸéí âíĸíĉŃļ ĉĢ íĉĢíġ œĩĸĆíĸĉāíĢ ;ĢíĸāĉíÕňéĉŃ ĉéíĢŃĉøĉŠĉíĸŃ ňĢé âíŔíĸŃíŃź  
 

Hauptstandort Einsparung pro Jahr (statisch) 
Interne 

Verzinsung 
Kapitalwert Anmerkung 

Nr. Maßnahme 
Investitions- 

Volumen 
kWh Euro CO2 [t] [%] Euro 

 

1 Fahrertraining ǗŶǑǑǑŵǑǑ ơ 107.774,3 ǒǓŶǘǘǘŵǔǗ ơ 29,5 - -  

2 Beleuchtung ǕǗŶǕǓǑŵǑǑ ơ 199.824,0 ǔǚŶǚǗǕŵǙǑ ơ 23,08 94% ǗǖǗŶǓǗǗŵǕǑ ơ  

3 Regelung Lüftung ǗǑŶǑǑǑŵǑǑ ơ 140.905,2 ǓǙŶǒǙǒŵǑǕ ơ 13,17 53% ǔǚǘŶǘǙǘŵǑǖ ơ Energieaudit 2015 

4 Druckluft ǒǙŶǑǑǑŵǑǑ ơ 65.485,0 ǘŶǑǚǓŵǓǑ ơ 3,9 44% ǘǙŶǘǘǓŵǘǖ ơ  

5 Ersatz Motoren 15ŶǑǑǑŵǑǑ ơ 11.720,0 ǓŶǔǕǕ ơ 6,45 18% ǓǗŶǓǒǔŵǗǚ ơ  

6 Fenstertausch ǓŶǘǖǑŶǑǑǑŵǑǑ ơ 2.282.120,5 ǒǕǘŶǓǚǔ ơ 725,6 8% ǔŶǔǑǖŶǓǘǚŵǘǖ ơ  

7 Ersatz PCs ǔǒǖŶǑǑǑŵǑǑ ơ 117.040,0 ǓǔŶǕǑǙ ơ 64,37 -47% -ǓǕǒŶǚǙǖŵǚǕ ơ  

 Summe 3.210.420,00 ơ 2.924.869,0 ǓǗǒŶǑǗǑŵǕǑ ơ 866,07 - 4.222.333,70 ơ  
Tabelle 1: Beispiel Maßnahmentabelle 

Mögliche Förderprogramme: 

Maßnahme Förderinstitution Stand Programm Förderung 

2,6 KfW 2019 
KfW-Energieeffizienzprogrammǒ 

Energieeffizient Bauen und Sanieren 
(Programm-Nummer: 276, 277, 278) 

Die KfW finanziert bis zu 100 Prozent der 
förderfähigen Kosten, in der Regel bis zu 

25 Mio. Euro pro Vorhaben. 

3,4,5 BAFA 2019 
EEW ǒ Energieeffizienz und Prozesswärme 

aus erneuerbaren Energien in der 
Wirtschaft 

Zuschuss Modul 1 bis 200.000 Euro 
Zuschuss Modul 4 bis 10.000.000 Euro 

Tabelle 2: Beispielhafte Fördermitteltabelle

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unternehmen-276-277-278/
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 Ausblick auf konkrete Optionen zur Umsetzung von 
Maßnahmen  
 
Unter diesem Punkt ist zu beschreiben, wie bzw. auf welchem Weg das Unternehmen die Maßnahmen 
umsetzen könnte (vorgeschlagenes Umsetzungsprogramm). Oftmals werden die nötigen Investitionen mit 
Eigenkapital getätigt und die relevanten Energieeinsparmaßnahmen können somit vom Unternehmen in 
Eigenregie finanziert, umgesetzt und betrieben werden. In diesen Fällen wäre die Umsetzung der 
Maßnahmen kurz zu beschreiben und aufzuführen. Es gibt aber für Unternehmen, die Maßnahmen 
umsetzen möchten bzw. bei denen Maßnahmen im Rahmen der Auditierung identifiziert wurden, auch 
die Möglichkeit diese im Rahmen von Contracting-Modellen zu realisieren. Im Rahmen folgender Modelle 
könnte eine Umsetzung der Maßnahmen mit Contracting durchgeführt werden: 
 

3.1 Energieliefer-Contracting 
 
Im Rahmen dieses Modells übernimmt der Contractor auf Basis langfristiger Lieferverträge eine 
Energieerzeugungs- oder Umwandlungsanlage und betreibt diese. Diese Anlage wird entweder neu 
errichtet oder eine vorhandene Anlage wird zum Betrieb übernommen. Der Contractor übernimmt hier 
alle anfallenden Investitionen für den Bau und den Betrieb. Dieser stellt die Energie bereit und liefert diese 
gegen ein verhandeltes Entgelt an den Kunden (Contractingnehmer). Über dieses Entgelt wird die Anlage 
refinanziert. 

3.2 Einspar-Contracting 
 
Beim Energiespar-Contracting oder auch Energie-Einspar-Contracting genannt, werden individuell auf 
ein Gebäude bzw. auf Anlagen zugeschnittenen Effizienzmaßnahmen durch den Energiedienstleister 
(Contractor) umgesetzt, mit dem Ziel, Energie und Kosten beim Kunden (Contractingnehmer) einzusparen. 
Hierbei spielt die Senkung des Energieverbrauchs die Hauptrolle. Es wird demnach das Ziel verfolgt, dass 
neue oder bestehende Anlagen durch den Contractor energetisch optimiert und betrieben werden. Wie 
auch beim Energieliefer-Contracting plant, baut, finanziert und überwacht der Contractor die 
Effizienzmaßnahmen und Anlagentechnik und betreibt und optimiert kontinuierlich die Anlagen und 
Geräte. Die Energiekosteneinsparung garantiert der Contractor vertraglich. Für seine Dienstleistungen und 
die getätigten Investitionen erhält er einen Teil der Einsparungen und refinanziert so seinen Aufwand. 
Erfüllt der Contractor seine vertraglich vereinbarte Energiekosteneinsparung nicht, so muss dieser dem 
Kunden den jeweiligen Differenzbetrag zum Erreichen dieser vereinbarten Energiekosteneinsparung 
auszahlen.  
Der andere Teil der Einsparungen bleibt dem Kunden als Gewinn. Die Energielieferung ist im Energiespar-
Contracting nicht enthalten, das heißt der Kunde bleibt Vertragspartner der 
Energieversorgungsunternehmen (z. B. für Strom, Gas oder Fernwärme). 
 

3.3 Betriebsführungs-Contracting 
 
Bei diesem Modell übernimmt der Contractor die Betriebsführung von bestehenden Anlagen und verfolgt 
das Ziel, den wirtschaftlichen, energieeffizienten und ressourcenschonenden Betrieb zu gewährleisten. 
 
 
Kommen diese Modelle für eine Maßnahme in Frage, so ist deren Umsetzung zu beschreiben und anhand 
technischer und wirtschaftlicher Berechnungen zu belegen. 
 

https://www.kompetenzzentrum-contracting.de/contracting/contracting-modelle/energieliefer-contracting/


Leitfaden Stand: 26.05.2020 - 13 - 

III.  Hintergrundinformationen  
 
In diesem Kapitel sind gemäß den Anforderungen der DIN EN 16247-1 Ziffer 5.6.2 die Hintergründe des 
durchgeführten Energieaudits und die mit der Auditierung verbundenen Ziele und Erwartungen zu 
beschreiben. Insbesondere müssen Angaben zum Unternehmen hinterlegt  werden. Es ist mit kurzen 
Worten zu erläutern, in welchem Markt das Unternehmen aktiv ist bzw. welche Produkte oder 
Dienstleistungen das Unternehmen anbietet, welchen Tätigkeiten dieses nachgeht und wie viele Standorte 
das Unternehmen in Deutschland betreibt und vom Energieaudit erfasst werden.  
  
Zudem sind Informationen über die methodische Vorgehensweise des Energieauditors, insbesondere bei 
Anwendung eines Multi-Site-Verfahrens (Kapitel VI), inklusive der verwendeten einschlägigen Normen 
und Vorschriften anzugeben.  
  
Die untersuchten Standorte, Gebäude und Anlagen des Unternehmens sind zu beschreiben. Der 
energetische Zustand des betrachteten Unternehmens sowie in der Vergangenheit evtl. durchgeführte 
Effizienzmaßnahmen sind hier kurz zu erläutern. Die wichtigsten energieverbrauchenden Anlagen (z.B.: 
Metallbearbeitungsmaschinen, Absauganlagen, etc.), Systeme (z.B. Beleuchtung, Druckluft), Prozesse und 
die Energieversorgung sind zu beschreiben sowie der Bestand an Managementsystemen (Qualität, Umwelt, 
Energie oder andere) ist aufzuführen.  
 
Nach Ziffer 5.3 sind die betriebliche Entwicklung und Ereignisse in der Vergangenheit, die den 
Energieverbrauch in der Verpflichtungsperiode beeinflusst haben, zu erfassen. Daneben sind vorherige 
Energieaudits sowie Untersuchungen in Bezug auf Energie und Energieeffizienz ebenfalls zu erfassen und 
über deren Ergebnisse zu berichten. 
Auch sind ggf. geplante Projekte, die einen maßgeblichen Einfluss auf den künftigen Energieverbrauch 
haben oder sonstige anstehende Änderungen, die einen Einfluss auf die Auditierung und das Ergebnis 
haben können, hier zu beschreiben. 
 

 
 

  

Die Informationen zum Hintergrund müssen folgende Punkte enthalten:  

  

¶ Allgemeine Informationen über das auditierte Unternehmen, den Energieauditor und die 

methodische Vorgehensweise  

¶ Anwendung des Multi-Site-Verfahrens, gebildete Clusterkriterien, ausgewählte Standorte 

zur Vor-Ort-Untersuchung (Beschreibung in Kapitel VI) 

¶ Beschreibung der/des betrachteten Objekte(s)  

¶ Relevante Normen und Vorschriften  

¶ Ergebnisse und Vereinbarungen der Auftaktbesprechung 

¶ Anwendungsbereich, gesetzte Ziele und Erwartungen  
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 Allgemeine Informationen zum Unternehmen 
 
Die allgemeinen Informationen müssen einen Überblick über die Situation zum Zeitpunkt der 
Auditierung wiedergeben. Diese Informationen werden für eine nachvollziehbare Dokumentation und 
Plausibilisierung der energetischen Analyse benötigt. Folgende Informationen sind dabei zu 
dokumentieren: 
 

¶ In welcher Branche ist das Unternehmen tätig.  

¶ Aufbau der Unternehmensstruktur und Anzahl der Mitarbeiter, Standorte bzw. verbundene 
Unternehmen.  

¶ Was wird  in Sachen Energieeffizienz und Umweltschutz bereits unternommen.  

¶ Ergebnisse bereits durchgeführter Energieaudits oder Untersuchungen im Bereich Energie und 
Energieeffizienz.  

 

 Beschreibung der untersuchten Standorte 
 
Die auditierten Standorte müssen für die Plausibilisierung der Ergebnisse, entweder unter einem separaten 
Kapitel oder unter den jeweiligen energetischen Analysen, detailliert beschrieben werden. Folgende 
Informationen  sind zu dokumentieren: 
 

¶ Benutzungsart (Verwaltungsgebäude, Lager, Fertigung, Produktion usw.) 

¶ Baujahr der Gebäude 

¶ Gebäudeart (Fachwerk, Betonbau, Ziegel usw.) 

¶ Nutzfläche, ggf. Einteilung in Nutzungszonen nach DIN 18599 (Büro, Lager, Fertigung etc.) 

¶ Energieausweis  

¶ Besonderheiten (Denkmalschutz, Passivhaus usw.) 
 
Die Informationen sind nachvollziehbar und in einer übersichtlichen Struktur zu dokumentieren. Ggf. ist 
ein Lageplan mit Verweis der einzelnen Gebäude den Unterlagen beizufügen. Zudem muss angegeben 
werden, in welchen Besitzverhältnissen die betrachteten Objekte stehen. 

 Normen und Vorschriften 
 
Unter dem folgenden Punkt sind alle vom Energieauditor verwendeten einschlägigen Normen und 
Vorschriften anzugeben und gegebenenfalls zu erläutern. Die Darstellung kann dabei wie folgt aufgeführt 
werden: 
 

Nr. Norm/Vorschrift  
Fundstelle/ 
Paragraph 

Standard- 
Geber 

Stand Inhalt/Forderung  

1 Gesetz über 
Energiedienstleistungen und 
Energieeffizienzmaßnahmen 
(EDL-G) 

§ 8 DE 14.04.2015 

Verpflichtung zur 
Durchführung von 
Energieaudits für 
Nicht-KMU 

2 DIN EN 16247-1  
Energieaudit-Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen 

Gesamtausgabe DIN 2012-10 
Anforderungen an 
ein Energieaudit 

3 Merkblatt für Energieaudits 
nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der  
§§ 8 ff. EDL-G 

Gesamtausgabe BAFA 2019 Umsetzungshilfe 

4 Leitfaden für Energieaudits 
nach den Vorgaben der 
DIN EN 16247-1 

Gesamtausgabe BAFA 2019 
Aufbau und Inhalte 
Energieauditbericht 

Tabelle 3: Beispielhaft Darstellung verwendeter Normen, nicht abschließend 
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 Ergebnisse der Auftakt-Besprechung 
 
Der Energieauditor muss mit der Organisation die Rahmenbedingungen der Auditierung festlegen. 
Insbesondere sind die mit der Auditierung verbundenen Ziele und Erwartungen sowie die Kriterien, an 
denen Energieeffizienzmaßnahmen gemessen werden sollen zu bestimmen. 
 
Hier sind insbesondere die zur Verfügung gestellten Energiedaten, Anforderungen an Messungen und 
Vorgehensweisen für die Installation von Messausrüstungen zu erläutern. Ferner sollte die konkrete 
Abstimmung über die praktische Durchführung des Energieaudits geklärt werden. Dazu gehört, dass das 
Unternehmen eine für die Begleitung des Energieaudits verantwortliche Person benennt. 
 
Ziffer 5.2 der DIN EN 16247-1 besagt, dass im Rahmen einer Auftakt-Besprechung zwischen dem 
Energieauditor und der Organisation der Anwendungsbereich und die Ziele des Energieaudits 
abzustimmen sind.  
Der Inhalt und die Ergebnisse der Auftaktbesprechung sind dementsprechend zu dokumentieren.  
Ggf. ist hier ein Protokoll der Auftaktbesprechung zu hinterlegen. Darüber hinaus sind alle Teilnehmer der 
Besprechung aufzunehmen.  
 

 
 

  

Folgende Punkte müssen aus der Dokumentation hervorgehen: 

 

¶ Zeitpunkt und Ort der Besprechung 

¶ Teilnehmer 

¶ Inhalt der Besprechung (Welche Themen wurden besprochen z.B. Vorgehensweise, 

Definition von Kennzahlen und Bewertungskriterien, Fokus der energetischen Analyse, Ziele 

und Erwartungen siehe Punkt 5) 

¶ Ergebnisse und Vereinbarungen 
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 Anwendungsbereich, gesetzte Ziele und Erwartungen 
 
Gemäß Ziffer 5.1 Buchstabe a) Nummer 1) bis 3) der DIN EN 16247-1 muss der Energieauditor den 
Anwendungsbereich und den Grad der Gründlichkeit des Energieaudits mit der Organisation vereinbaren 
bzw. festlegen. Im Rahmen der Durchführung der Energieaudits sind die Mindestkriterien durch  
EDL-G § 8a Absatz 1 Nummer 5 vorgegeben.  
 
 

EDL-G § 8a Absatz 1 Nummer 5: 

ÅB_q Clcpegc_sbgr ksqq tcpfŎjrlgqkŎ¤ge slb qm pcnpŎqclr_rgt qcgl* b_qq qgaf b_p_sq cgl xstcpjŎqqgecq 

Bild der Gesamtenergieeffizienz ergibt und sich die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten 

zuverlässig ermitteln j_qqcl,¸ 

 
 
In der Gesetzesbegründung heißt es zu § 8a Absatz 1 Nummer 5: 
 
Die in § 8a Absatz 1 Nummer 5 vorausgesetzte Verhältnismäßigkeit und Repräsentativität  ist jedenfalls 
dann gegeben, wenn gewährleistet ist, dass auf der Basis einer Gesamterfassung der Energieverbräuche 
eines verpflichteten Unternehmens mindestens 90 Prozent des gesamten Energieverbrauchs den 
energieverbrauchenden Anlagen und Geräten des Unternehmens zugeordnet werden. 
 

 
 

  

Die Ziele des Energieaudits sind durch § 8a Absatz 1 Nummer 2 bis 5 weitestgehend geregelt und 

müssen den folgenden Punkten entsprechen: 

 

¶ Die Erfassung des energetischen Ist-Zustandes des Unternehmens  

(100% Gesamtenergieverbrauch)  

¶ Die Identifizierung der wesentlichen Energieverbraucher  

(min. 90% Gesamtenergieverbrauchs) 

¶ Die Beschreibung und Analyse des energetischen IST-Zustands 

¶ Die Ermittlung von Energieeinsparmaßnahmen  

¶ Die umsetzungsorientierte, wirtschaftliche und energetische Bewertung von 

Energieeinsparmaßnahmen  
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IV. Analyse des Energieverbrauchs 
 
Von der Repräsentativität  des Energieaudits wird in jedem Fall dann ausgegangen, wenn auf Basis einer 
Gesamterfassung der Energieverbräuche eines Unternehmens mindestens 90 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs vom Energieaudit erfasst wird. Es muss somit zunächst die Basis des gesamten 
Energieverbrauchs definiert werden, um bei der Durchführung des Energieaudits eine Konzentration auf 
die wesentlichen Energieverbraucher vornehmen zu können. 
 
Der gesamte Energieverbrauch wird hierbei als die Menge der eingesetzten und vom Unternehmen selbst 
verbrauchten Endenergie in dem maßgeblichen betrachteten Zeitraum (Betrachtungszeitraum) im 
gesamten Unternehmen (Definition Unterneh men siehe Merkblatt Energieaudits) definiert . Hierbei sind 
alle Energieträger zu berücksichtigen (Strom, Brennstoffe, (Fern/Nah-) Wärme, erneuerbare Energieträger, 
Kraftstoffe, etc.).  
Es müssen alle Anlagen, Standorte, Prozesse, Einrichtungen und der Transport des Unternehmens erfasst 
werden. Auch Verkaufsräume, Verwaltungsräume, Lagerräume oder vergleichbare Räumlichkeiten sind 
bei der Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs zu berücksichtigen, wenn das Unternehmen in diesen 
Energieträger einsetzt bzw. verbraucht.  
 
Das Energieaudit ist dann als verhältnismäßig einzustufen, wenn es sich bei der Ermittlung des 
Gesamtenergieverbrauchs auf die in Deutschland und damit im Geltungsbereich des EDL-G befindlichen 
Anlagen, Standorte, Prozesse, Einrichtungen und den Transport beschränkt. 
 

 
 

  

Folgende Punkte müssen aus der Dokumentation der Analyse hervorgehen: 

 

¶ Darstellung des Gesamtenergieverbrauchs (100%) des Unternehmens 

¶ Aufschlüsselung des Gesamtenergieverbrauchs auf Standorte  

¶ Grafische Darstellung des Energieverbrauchs und Aufteilung an den Standorten 

¶ Aufschlüsselung des Energieverbrauchs auf Verbraucher oder Verbrauchergruppen an den 

Standorten (Untersuchung von mindestens 90% des Gesamtenergieverbrauchs) 

¶ Analyse und Bewertung von Lastprofilen der Standorte 

¶ Beschreibung von Anpassungsfaktoren an den Standorten 

¶ Bildung und Bewertung von geeigneten Energieleistungskennzahlen an den Standorten 



Leitfaden Stand: 30.11.2020 - 18 - 

 

 Betrachtungszeitraum 
 
Bei der Berechnung des gesamten Energieverbrauchs muss ein Betrachtungszeitraum von 12 aufeinander 
folgenden Monaten  zugrunde gelegt werden. Der Betrachtungszeitraum  muss für alle Energieträger der 
gleiche sein. Wenn Daten für Teile des Betrachtungszeitraums fehlen, können Schätzungen bzw. 
nachvollziehbare Hochrechnungen verwendet werden, um etwaige Lücken zu schließen. Kann ein 
gemeinsamer Betrachtungszeitraum für Teile des Unternehmens nicht zu Grunde gelegt werden, müssen 
die Gründe im Energieauditbericht nachvollziehbar beschrieben werden. 
 
Nach DIN EN 16247-1 Ziffer 5.5 Buchstabe a) ist die bestehende, energetische Situation als Bezugspunkt 
der Analyse zu definieren bzw. es ist an dieser Stelle die 12-monatige Datengrundlage 
(Betrachtungszeitraum ) zu definieren. Der Betrachtungszeitraum sollte so gewählt werden, dass sich aus 
der Analyse der energetischen Ausgangsbasis ein zuverlässiges Bild der aktuellen  
Energieverbrauchstrukturen abbilden lässt. 
 
Die Festlegung soll am folgenden Beispiel veranschaulicht werden: 
 
Ein Unternehmen muss sein Energieaudit bis zum 15. Dezember 2019 fertigstellen. Da das Unternehmen 
über eine Vielzahl von Standorten verfügt, muss mit den Vor-Ort-Besichtigungen frühzeitig begonnen 
werden. Das Unternehmen kann  den Betrachtungszeitraum auf das Jahr 2017 festlegen und mit den 
Besichtigungen Anfang 2018 beginnen. Idealerweise wäre jedoch ein jüngerer Betrachtungszeitraum  zu 
wählen, hier 2018. Anschließend müssen die Analysen und Auswertungen mit der Fertigstellung des 
Energieauditberichtes bis zum 15. Dezember 2019 abgeschlossen sein. 
 

 

 

 
Abbildung 1: Abbildung des repräsentativen Betrachtungszeitraums 
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 Energieverbrauch 
 
Im Rahmen der Datenerfassung muss der Gesamtenergieverbrauch (100%) des jeweiligen Unternehmens 
ermittelt werden. Gemäß EDL-G § 8a Abs. 1 Nummer 2 muss das Energieaudit auf aktuellen, 
kontinuierlichen oder zeitweise gemessenen, belegbaren Betriebsdaten zum Energieverbrauch beruhen. 
Darüber hinaus fordert Absatz 2, dass die nach Abs. 1 verwendeten Daten dem Unternehmen auf eine 
Weise übermittelt werden, die es ihm ermöglicht, die Daten für eine historische Analyse und für die 
Rückverfolgung der Leistung aufzubewahren. Für eine Nachvollziehbarkeit der Daten ist es zwingend 
notwendig, dass die Quellen (Rechnungen EVU, Messstellen innerhalb des Unternehmens, etc.) der 
erhobenen Daten dokumentiert und bewertet werden. Eine Dokumentation der Quellen (Kopie 
Abrechnung) kann im Anhang des Energieauditberichts hinterlegt werden. Aus diesen Unterlagen können 
ebenfalls die spezifischen Energiekosten übernommen werden. 
 
Gemäß den oben beschriebenen Anforderungen müssen alle Energieträger die das Unternehmen in dem 
definierten Betrachtungszeitraum bezieht, aufgenommen werden. Für die Dokumentation des 
Gesamtenergieverbrauchs eignet sich am besten eine tabellarische Dokumentation der einzelnen 
Energieträger.  
  
Die Bestandsaufnahme der Energieströme und Energieträger sollte folgende Angaben enthalten: 
 
Å Art des Energieträgers 
Å Energieverbrauch jedes Energieträgers in kWh/a oder MWh/a 
Å Prozentuale Zuordnung in Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs 
Å ;ĢíĸāĉíĘĩļŃíĢ ĕíéíļ ;ĢíĸāĉíŃĸÙāíĸļ ĉĢ ƥŷÕ 
Å Grafische Darstellung, z.B. anhand eines Kuchen-/ Balkendiagramms  

 

Tabelle 4: Beispielhafte tabellarische Darstellung der Gesamt-Energieströme eines Unternehmens 

 

 
 
 
Abbildung 2: Beispielhafte grafische Aufteilung der Energieträger  
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 [kWh] [%] Ǆơǅ [%] [t] [%]  

Strom 4.866.591,0 63,4 780.815,73 80,7 2.749,6 78,4 Abrechnung EVU 

Gas 1.945.673,0 25,4 82.756,57 8,6 480,6 13,7 Abrechnung EVU 

Diesel 859.525,0 11,2 103.557,23 10,7 275,1 7,8 Fahrtenbücher 

Summe 7.671.789,0 100 967.129,53 100 3.505,3 100  
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100 % Energieverbrauch 

100 % Energieverbrauch 

 Bestandsaufnahme (90%-Regelung) 
 
Sobald der Gesamtenergieverbrauch ermittelt wurde, sind Bereiche zu identifizieren, die zusammen 
betrachtet ein zuverlässiges Bild über die Energieverbrauchsstruktur ergeben. Davon ist in jedem Fall dann 
auszugehen, wenn die identifizierten Bereiche mindestens 90% des Gesamtenergieverbrauchs des 
verpflichteten Unternehmens ausmachen.  
 
Für das Unternehmen besteht die Möglichkeit 10% des gesamten Energieverbrauchs vom Energieaudit 
bzw. von einer detaillierten Analyse auszunehmen (90%-Regelung). Die Auswahl, ob Standorte, Anlagen, 
Prozesse oder Energieträger oder eine Kombination davon ausgenommen werden sollen, kann vom 
Unternehmen entschieden werden. Die folgenden Abbildungen sollen die Anwendung der 90%-Regelung 
anhand von Beispielen eines Unternehmens veranschaulichen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Anwendung 90%-Regelung auf Standorte 

 

 
 
 

  

  

 

 

Abbildung 4: Anwendung 90%-Regelung auf Energieträger 

Die Anwendung der 90%-Regelung innerhalb eines Multi-Site-Verfahrens wird unter Kapitel VI 
detailliert aufgeführt.  
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 Aufschlüsselung des Gesamtenergieverbrauchs  
 
Unter diesem Punkt muss der energetische IST-Zustand des Unternehmens beschrieben, analysiert und 
bewertet werden. Es sind die energieerzeugenden, transportierenden und verbrauchenden Anlagen 
schematisch darzustellen und textlich zu beschreiben. Die eingesetzten Energieträger sind sowohl absolut 
als auch prozentual bezogen auf den Energieverbrauch des untersuchten Objekts anzugeben. Die 
erhobenen Daten sind durch grafische Abbildungen darzustellen. 
 
Der erfasste Energieverbrauch (Endenergie) sollte nach Energiequellen dargestellt und muss bis auf die 
Ebene der Endverbraucher/Gewerke, wie z.B. Beleuchtung/ Klima/ Lüftung/ Heizung, aufgeschlüsselt und 
abgebildet werden. Einzelne kleine Verbraucher (z.B. Leuchten) dürfen zu Verbrauchergruppen (z.B. 
Hallenbeleuchtung) innerhalb der auditierten Organisation/Objekts zusammengefasst werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die gebildeten Verbrauchergruppen in einem Anlagenkataster aufgeschlüsselt vorliegen 
bzw. hinterlegt werden. Die Darstellung von Zwischenebenen (Unternehmen/Gebäude/Anlagen) ist bei 
größeren Strukturen für eine bessere Übersicht anzuwenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung eines Energieflusses  mit Zwischenebene (Gebäude) 

 
Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung eines Energieflusses (Strom) mit Zwischenebene (Gebäude) als Sankey-
Diagramm 

Grundlage für  die Erhebung und Bewertung des Energieverbrauchs ist nach DIN EN 16247-1  
Ziffer 5.5 eine umfassende, systematische Bestandsaufnahme und Analyse der Energieströme des 
Unternehmens zusammen mit  einer übersichtlichen Dokumentation  der Ergebnisse.  
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